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©rfcfjeint je ®otmer§tag§ unb toftet per ©emefter fjr. 6. —, per Qa^r ftr. 12.

3»ferate 30 StS. per einfpaltige ©oloneljeite, bei gröberen Auftragen
enifprerfjenben Siabatt.
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JUrtiflAtttttmnfi • ©cfjnffen unb «trebeu ift ©otte3 ©etmt,
llMJUJlJlfJJlUUJ • 3(rbcit ift lieben, ttiirfjtbtnn bee £ob.

Bai'Cbroiife.

93oupoltjeilidjc Scroifli»
gungen Der ©tabt 3üridj
rourben am 25. Stuguft für
fotgenbe Saupro jefte, teit=

roeife unter Seblngungen, er=

teilt : 1. Sitting für ein

Stutoremifengebäube Stenum eg 35,_ 3- 1; 2. g. SMer
für einen Sabenumbau Stieberborfftrafje 46, 3. 1 ; 3. 3.
S. SBet) für einen Sadt)um= unb =aufbau ©cßroeijergaffe
Str. 20, 3. 1; 4. Sr. 3t. KeHer für eine ©infriebung
SBibmerftraße 8, 3- 2; 5. ßircfjgemeinbe 2öotliSt)ofen
für ein ÄircßgemeinbeßauS 5?ild)bergftra^e 21 unb Um=

bau beS ißfarrt)aufe§ Äitdtfbergftraße 19, 3-2; 6. 3-
ßnabenßanS für ©infrlebungen SJiutfcfjeEenfirafje 67 unb

69, 3. 2; 7. OuabreUi & @0. für eine Sacßmofinung
3enatf<f)f4ra§e 8, 3- 2; 8. iß. Seemann für einen ßa=
oiüon Sremgartner=/2Beftftraße 113, 3- 3; 9- 3b SJtüEer

für ein SBotfnJfauS Söttfdfimeg 15, 3- 3; 10. 3Jt. ©tabler
für ein Stegetbalfngebäube ©^rennengaffe Str. 1, 3- 3;
11. @. fmuenfiein für einen Umbau gmßlftraße Str. 43,

3. 4; 12. S. ©dtjneebeti für bie ©dtiaufenfteroerbreite*

rung 3roingtiftra|e 3, 3-4; 13. g. Naumann für ein

Slutoremifengebäube 3Serf. Slrn. 275 unb 6/@onnegg=
ftraße 10, 3- 3

>
14- ©enoffenfdEjaft SBatdfe für einen

Umbau mit 3tutoremife SBaldtjeftraße Str. 19/21, 3- 6;
15. £>. SBeibmann für einen Umbau im fpofgebäube ®ut=

mannftraße 8a, 3-6» 16. 3- £>onegger fü* einen Saben»

umbau Stfptftraße 55, 3- 17. 3- Sßeiß für einen
Umbau Kapffteig 3, 3- 18. Saugenoffenfcßaft £>of--

miefenftraße für ©infriebungen £ammerftraße 24/fJetfen=
ftraße 2—8, 3- 8; 19. £>. SraîS ©rben für Sad)fenfter=
umbauten gelbeggftraße 54, 3- 8.

©tabtifdje àreDite in 3ö*i<*)- ®er Krebit für bie

ßorreftion ber ©eeftraße unb für bie Übernahme
ber@aSt>erforgungber@emeinbenbeS rechten
©eeuferS non 5ïûSnadE)t biS©täfa mürben in
ber ©emeinbeabftimmung angenommen.

Sa§ große StteliorationSmerf, Die ©üterpfamraen®
legimg im ©tammtjeimer Sat, ßat taut „St- 3- 3 "
in teßter 3«it fct)öne gertfeßritte gemacht. 3" ben ©e=

meinben SBattatingen unb ©untatingen ift bie 3uteitung
beS neuen SeftanbeS bereits burdtjgefütjrt, in Unter- unb
Dberftantmßeim ftetjt fie mitten in ber Strbeit. ©ine
£tauptfc£)roierigfeit bei ber Steujuteitung bilben immer bie
Obstbäume. Sltan^em ©runbbefißer fällt eS ferner,
feine ertragreichen Säume batjinten ju taffen unb bafür
meniger gute ober gar feine meßr ju erhalten. 3lm
beften Ifaben eS biejenigeu, bie nod) außerhalb beS 3"=
fammenlegungSgebieteS einen befonberen Saumgarten be=

fitjen. Soct) finb bis jeßt, trot) biefen ©cf)roierigfeiten
unb entgegen feßabenfrotjen ©timmen ber ©egner, feine
mefentlidjen ©treitigfeiten entftanben. ©ornoßt ber ju=
teitenbe ©eometer atS auef) bie karteten fetbft, geben
fidf aüe SJtüfje, ben Slnforberungen unb SSünfcfjen jebeS
einzelnen gerecht ju merben. @S ift in jebermann ein
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Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. K. —, per Jahr Fr. 12.

Inserate 30 Cts. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 31. Angnst 1933

Mnchanînnnch » Schaffen und Streben ist Gottes Gebot,
Arbeit ist Lebe», Nichtstun der Tod.

Ss».edsSM.

Baupolizeiliche Bewilli-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 25. August für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: 1. K. Ditting für ein

Autoremisengebäude Rennweg 35, Z. 1; 2. F. Keller
für einen Ladenumbau Niederdorfstraße 46, Z. 1 ; 3. I.
L. Wey für einen Dachum- und -aufbau Schweizergasfe
Nr. 20, Z. 1; 4. Dr. A. Keller für eine Einfriedung
Widmerstraße 8, Z. 2; 5. Kirchgemeinde Wollishofen
für ein Kirchgemeindehaus Kilchbergstraße 2 t und Um-
bau des Pfarrhauses Kilchbergstraße 49, Z. 2; 6. I.
Knabenhans für Einfriedungen Mutschellenstraße 67 und

69, Z. 2; 7. Quadrelli à Co. für eine Dachwohnung
Jenatschstraße 8, Z. 2; 8. P. Leemann für einen Pa-
villon Bremgartner-zWeststraße 113, Z. 3; 9. I. Müller
für ein Wohnhaus Döltschiweg 15, Z. 3; 10. M. Stadler
für ein Kegelbahngebäude Schrennengasse Nr. 1, Z. 3;
11. E. Hauenstein für einen Umbau Hohlstraße Nr. 43,

Z. 4; 12. D. Schneebeli für die Schaufensterverbreite-

rung Zwinglistraße 3, Z. 4; 13. F. Baumann für ein

Autoremisengebäude Vers.-Nrn. 275 und 6/Sonnegg-
straße 10, Z. 6; 14. Genossenschaft Walche für einen

Umbau mit Autoremise Walchestraße Nr. 19/21, Z. 6;
15. H. Weidmann für einen Umbau im Hofgebäude Cul-

mannstraße 8a, Z. 6; 16. I. Honegger für einen Laden-
umbau Asylstraße 55, Z. 7; 17. I. Weiß für einen
Umbau Kapffteig 3, Z. 7; 18. Baugenossenschaft Hof-
wiesenftraße für Einfriedungen Hammerstraße 24/Felsen-
straße 2—8, Z. 8; 19. H. Braks Erben für Dachfenster-
umbauten Feldeggstraße 54, Z. 8.

Städtische Kredite in Zürich. Der Kredit für die

Korrektion der Seestraße und für die Übernahme
der Gasversorgung der Gemeinden des rechten
Seeufers von Küsnacht bis Stäfa wurden in
der Gemeindeabstimmung angenommen.

Das große Meliorationswerk, die Güterzusammen-
legung im Stammheimer Tal, hat laut „N- Z- Z-"
in letzter Zeit schöne Fortschritte gemacht. In den Ge-
meinden Waltalingen und Guntalingen ist die Zuteilung
des neuen Bestandes bereits durchgeführt, in Unter- und
Oberstammheim steht sie mitten in der Arbeit. Eine
Hauptschwierigkeit bei der Neuzuteilung bilden immer die

Obstbäume. Manchem Grundbesitzer fällt es schwer,
seine ertragreichen Bäume dahinten zu lassen und dafür
weniger gute oder gar keine mehr zu erhalten. Am
besten haben es diejenigen, die noch außerhalb des Zu-
sammenlegungsgebietes einen besonderen Baumgarten be-

sitzen. Doch sind bis jetzt, trotz diesen Schwierigkeiten
und entgegen schadenfrohen Stimmen der Gegner, keine

wesentlichen Streitigkeiten entstanden. Sowohl der zu-
teilende Geometer als auch die Parteien selbst, geben
sich alle Mühe, den Anforderungen und Wünschen jedes
einzelnen gerecht zu werden. Es ist in jedermann ein
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guter SBille oorhanben, bal große SBerî nadE» Kräften
ju förbern, unb roo ber SBiHe oorhanben ift, läßt ftdj
audi) immer ein SBeg jum Slulglelcl) firtben.

Sie SB er mar tun g bel neuen ©traßenneßel ift oor
îurjer 3eit beenbigt roorben, biejenige bel neuen S8c=

ftanbel roirb, nadjbem bte SBiefen unb gelber einiger*
maßen geräumt finb, in Angriff genommen. Sie SRütjle*

bad)îorreîtion hat ebenfaHl ihren Slbfdjluß gefunben.
Ser neue, breite Kanal führt nun bal Salroaffer in
gleichmäßigem ©efäüe unb oertiefter Sage bem Kanton
S£t)urgau unb bem fftîjeitie ju. Sereitl ift aud) mit ber
Slnlage ber neuen ©trafen, bie fief) beibfettig bem Kanal
entlang sieben, begonnen roorben. 3uin Speele ber iiber=
fiefung bei ganjen Söegenetjel roirb norbroeftlicf) bei
Sorfel llnterftammheim ein großer Kielbrudj abgetragen,
©in großer Bagger, ber oor Sßodjen ben Kanal aul*
hub, beforgt heute ben Slbbau bel Kiefel unb bal Ser*
laben in bie Sollroagen. Sie jRoUbahn felbft sieht ftd)
oon hier n>eg burdjl ganse Sal t)in. gm Slnfcljluß an
bie ooraulgegangene Sacßtorrettion tonnte nun auch bie

©ntroäfferung bei umliegenben Sanbel in Singriff ge=

nommen roerben unb ift jum Seil feßon burcf)gefüf)rt.
— Sie erfien ©iebelunglbauten gefjen beute ihrer
SSotlenbung entgegen unb fönnen roa£)rfc£»einticf) im 93er=

taufe bei ^erbftel nod) belogen roerben. Sie jroeite
Kategorie ber Steubauten roirb in nädjfter 3ett sur Slul*
fübrung lommen, bie Konturrens barüber ift berettl er*
öffnet. Sie prattifdje Senütjung berfelben roirb balb
Seigen, baß fie in jeber SBe^ieljung rationell eingerichtet
unb ben jeweiligen Serhältniffen entfpred)enb angelegt
finb.

gür Den Sau eine! 2l6ptgla*ale! in Söintertljur
in ber Sofentalftraße*3ielftraße (ehematigel ©emeinbe*
gebiet SSelt^eim) oertangt ber ©tabtrat oom ©roßen
©emetnberat einen Krebit im betrage oon 25,000 ffr.
93ei ber fdjönen Saulage bei ©ebietel nörblich ber
SRofentatfiraße ift mit Seftimmtljeit bamit su rennen,
baß biefel Streat früher ober fpäter überbaut roerben
roirb, unb baß roeitere Slnfdjlüffe an biefe Kanalifation
gemacht roerben. Sie Koften bei Kanalel betragen
25,000 ffr-, nach Slbsug ber gefetjlidjen Stnfiö^erbeitrüge
oon 1400 ' ffr. (230 m su 6 ffr.) netto 23,600 ffr. Ste
Slulführung ber Saute empfiehlt ftd) auch belhalb, roetl
fie roieber roillfommene ©elegenljeit sur Sefdjäftigung
oon Slrbeitllofen bietet. Sie Kanalifation roirb all -Rot*

ftanblarbeit sur ©uboention bei ber Saubirettion bei
Kantonl 3ürid) angemetbet roerben.

SBafferoerforgung SISntlon (3üridj). Sie 3'oitge=
meinbeoerfammlung befaßte fid) mit ber ffrage ber ©in*
füßrung einer mobernen Söafferoerforgung.
©ine frühere ©emetnbeoerfammlung hatte fid) für ben
Sau einer fpod)brudroafferanIage im Koftenbetrage oon
200,000 ffr. aulgefprodjen. Son biefem Setrage fallen
50,000 su Saften ber 3iuüflemeinbe. ©egen biefen Se*
fdfjluß richtete ftch nun ein SBiebererroägunglanirag, ber
jebodj, unter bem ©inbruet ber füngften Sranbtataftrophe,
surüdgeroiefen rourbe.

Sie ffrage ber Selebung ber Sautötigfeit in
Surgborf (Sern) rourbe laut „St. 3- 3-" in einer oon
ber ffreiftnnig=bemofratifd)en ißartei einberufenen öffent=
liefen, gut befugten Serfammluhg befproeßen, nament*
lid) im ^inblid auf eine frühere Serfammlung ber Partei,
in ber gngenieur ©cßnpber an £anb etnel großen
3ahlenmateriat! naeßgeroiefen hatte, baß in Surgborf
nicht nur äöoßnunglnot befteht, fonbern baß audj feßr
oiele ber befteßenben SBoßnungen hpgienifd) unb räum*
lich^ abfolut ungenügenb finb. Sie fperren Slrdjitetten
Sränbli urtb ©aoin befpradßen ein oon ihnen erfunbene!
neuel ißrojett, bal bie Sorteile bei ©tnfamilienhaufel
mit bem billigeren Sauen bei SRehrfamitienßaufel oer-

binbet. Sil! ginansfaeßoerftänbige fpraeßen ftd) bie Sani*
bireîtoren Sontobei unb ©pgaj über bie ffinansterung
unb bie Rentabilität folcßer Sauten aul. ©ie seifiten,
baß bei mäßigen SRietsinfen burdß bie Slulführung bei
Rrojettel eine Rentabilität ersielt roerben lann. Sie
©emeinbe fagte ihrerfeitl Unterftüßung su. ©I ift su
erwarten, baß bte Serfammlung ein praltifcßel @rgeb=

nil sättigen roirb.
ffrieDJjof«u>eiterung in ßusern. (Slul ben Ser=

hanblungen bei ©tabtratel.) Ser 9tat genehmigt Se-
rieht unb Slntrag an ben ©roßen ©tabtrat betreffenb
bie ©rroeiterung bei ffrtebljofe! im ffriebental unb bie

Krebiterteitung hiefür im Setrage oon 136,000 ffr.
Sanniefen im Kanton ©tarul. (Korr.) Sin bie

SU 42,000 gr. oeranfdhlagten Koften ber ©rfteÖung einer
©tallbaute an ber Slip Sorberburnachtal ber ©emeinbe
Süti ftd)ert ber Sunbelrat einen Seitrag oon 20%,
im SRajimum 8400 ffr., gleich bem ïantonalen Seitrag,
SU. — gerner beroiHigen bal etbgenöffifdje Separtement
bei gnnern in Sern unb ber SRegierunglrat an bie su
5500 ffranlen oeranfdhlagten Koften ber Söalbroeganlage
§ohlganb=Surlaui ber ©emeinbe 5Rüti (gortfe^ung) einen
Sunbel= unb einen Kantonlheitrag oon 20 %, im SRajci»

mum fe 1100 gr. — Sin bie su 47,000 granten oeran=
fcßlagten Koften ber Slulführung bei SBalbroegprojeftel
Kummenroalb ber ©emeinbe SRoKil unb an bie su 18,000
granîen oeranfdhlagten Koften bei Sßalbroegprojeftel
ber ©emeinbe ©dhroänbi roirb oon Seite bei Sunbel
unb bei Kantonl ein Settrag oon je 20 %, im 3Raçi=

mum Don 20 % ber Soranfd)laglfumme, sugefid)ett. —
©in S*"je!t ber ©emeinbe Dbftalben betreffenb einer
SBalbroeganlage iRüteli Kammerboben im Koftenooran=
fdhlage oon 32,000 gr. roirb genehmigt unb bem eibge*

nöffifdhen Separtement bei Qnnern in Sern sur ®ub=

oentionierung empfohlen. — Sem ^Srojeft ber ©rfieUung
einer ^pbrantenanlage ber ©emeinbe SRatt im Koften=
ooranfcßlage oon 130,000 gr. roirb unter einigen Se=

bingungen bie ©enehmigung erteilt unb an bie Koften
ber Slulführung ein Seitrag oon 50 %, im SRaçimum
65,000 gr. aul ber ïantonalen Sranbaffefuransfaffe su=

gefidhert. — Sin bie su 85,000 granfen oeranfdhlagten
Koften bel ^rojeîtel ber ©emeinbe Siebern für eine

SBatbroeganlage in ben ©qtenroalb unb an bie su 75,000
granîen oeranfdhlagten Koften einer ©traße an bieSBeißen»
berge in SRatt roirb oon ©eite bei Sunbel unb bei
Kantonl ein Seitrag oon je 20% sugefid)ert. — Sal
eibgenöffifdje Slrbeitlamt in Sern genehmigt bie 2Balb=
roegprojeïte SMgelfeljr=Siefrunl ber ©emeinbe Sitten,
Kirdhenftod bei Sagroenl 2lnthal*Sorf, ©pgenroalb ber
©emeinbe Seuggelbadh, ©üterftraße in ber Srunnen--
hofdhet ber ©emetnbe SRitlöbi unb SBafferteitung auf
bem ©ulsboben an ber Slip Sadjen ber ©emeinbe Stäfetl,
all Siotftanblprojelte unter 3ußdherung einel außeror*
bentlidhen Sunbelbeitragel oon 10 % ber Soranfd)tag!=
fumme 3900 gr. für bal ißrojeft $rügelfef)r=2;ief=
runl=Silten, 3000 granîen für bal ^ßrojeft Kirdhenftod
Sinthal, 1770 gr. für bal ißrojett ®pgenroalb=2euggel=
badh, 7000 granten für bie ©üterftraße Srunnenhofd)et=
SRitlöbi unb 470 gr. für bie SGBafferleitung ©ulsboben
in ÜRäfell. gerner fidhert bal etbgenöffifdje Slrbeitlamt
einen Sunbelbeitrag oon 20 % su an bie su 34,000 gr.
oeranfdhlagten Koften ber Korreïtion ber 3iegetbrüd=
ftraße unb an bie su 35,000 gr. oeranfdhlagten Koften
ber Korrettion ber Sanbftraße ©larul=SRitlöbi.

^Reformierter Kirdjeit&au in ©renchen (©olothurn).
Qn feiner legten ©ißung behanbelte ber Reformierte
Kirdhgemeinberat laut „©rendhner Sagbl." in Serbin*
bung mit ber Sauîommiffion oerfdjiebene Saufrac\en.
Sorerft fanb er ©elegenheit, ^Referate oon Sertre.tern
ber stoei heute üblid)en § e i s f tj fi e m e ansut)ören; 1, .ber
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guter Wille vorhanden, das große Werk nach Kräften
zu fördern, und wo der Wille vorhanden ist, läßt sich

auch immer ein Weg zum Ausgleich fiàn.
Die Ver markung des neuen Straßennetzes ist vor

kurzer Zeit beendigt worden, diejenige des neuen Be-
standes wird, nachdem die Wiesen und Felder einiger-
maßen geräumt sind, in Angriff genommen. Die Mühle-
bachkorrektion hat ebenfalls ihren Abschluß gefunden.
Der neue, breite Kanal führt nun das Talwasser in
gleichmäßigem Gefälle und vertiefter Lage dem Kanton
Thurgau und dem Rheine zu. Bereits ist auch mit der
Anlage der neuen Straßen, die sich beidseitig dem Kanal
entlang ziehen, begonnen worden. Zum Zwecke der Über-
kiesung des ganzen Wegenetzes wird nordwestlich des

Dorfes Unterstammheim ein großer Kiesbruch abgetragen.
Ein großer Bagger, der vor Wochen den Kanal aus-
hub, besorgt heute den Abbau des Kieses und das Ver-
laden in die Rollwagen. Die Rollbahn selbst zieht sich

von hier weg durchs ganze Tal hin. Im Anschluß an
die vorausgegangene Bachkorrektion konnte nun auch die

Entwässerung des umliegenden Landes in Angriff ge-
nommen werden und ist zum Teil schon durchgeführt.
— Die ersten Siedelungsbauten gehen heute ihrer
Vollendung entgegen und können wahrscheinlich im Ver-
laufe des Herbstes noch bezogen werden. Die zweite
Kategorie der Neubauten wird in nächster Zeit zur Aus-
führung kommen, die Konkurrenz darüber ist bereits er-
öffnet. Die praktische Benützung derselben wird bald
zeigen, daß sie in jeder Beziehung rationell eingerichtet
und den jeweiligen Verhältnissen entsprechend angelegt
sind.

Für den Bau eines Abzugkanales in Winterthur
in der Rosentalstraße-Zielstraße (ehemaliges Gemeinde-
gebiet Veltheim) verlangt der Stadtrat vom Großen
Gemeinderat einen Kredit im Betrage von 25,000 Fr.
Bei der schönen Baulage des Gebietes nördlich der
Rosentalstraße ist mit Bestimmtheit damit zu rechnen,
daß dieses Areal früher oder später überbaut werden
wird, und daß weitere Anschlüsse an diese Kanalisation
gemacht werden. Die Kosten des Kanales betragen
25,000 Fr., nach Abzug der gesetzlichen Anstößerbeiträge
von 1400 Fr. (230 m zu 6 Fr.) netto 23,600 Fr. Die
Ausführung der Baute empfiehlt sich auch deshalb, weil
sie wieder willkommene Gelegenheit zur Beschäftigung
von Arbeitslosen bietet. Die Kanalisation wird als Not-
standsarbeit zur Subvention bei der Baudirektion des
Kantons Zürich angemeldet werden.

Wasserversorgung Nänikon (Zürich). Die Zivilge-
meindeversammlung befaßte sich mit der Frage der Ein-
führung einer modernen Wasserversorgung.
Eine frühere Gemeindeversammlung hatte sich für den
Bau einer Hochdruckwasseranlage im Kostenbetrage von
200,000 Fr. ausgesprochen. Von diesem Betrage fallen
50,000 zu Lasten der Zivilgemeinde. Gegen diesen Be-
schluß richtete sich nun ein Wiedererwägungsantrag, der
jedoch, unter dem Eindruck der jüngsten Brandkatastrophe,
zurückgewiesen wurde.

Die Frage der Belebung der Bautätigkeit in
Burgdorf (Bern) wurde laut „N. Z. Z." in einer von
der Freisinnig-demokratischen Partei einberufenen öffent-
lichen, gut besuchten Versammlung besprochen, nament-
lich im Hinblick auf eine frühere Versammlung der Partei,
in der Ingenieur Schnyder an Hand eines großen
Zahlenmaterials nachgewiesen hatte, daß in Burgdorf
nicht nur Wohnungsnot besteht, sondern daß auch sehr
viele der bestehenden Wohnungen hygienisch und räum-
lich absolut ungenügend sind. Die Herren Architekten
Brändli und Cavin besprachen ein von ihnen erfundenes
neues Projekt, das die Vorteile des Einfamilienhauses
mit dem billigeren Bauen des Mehrfamilienhauses ver-

bindet. Als Finanzsachverständige sprachen sich die Bank-
direktoren Vontobel und Gygax über die Finanzierung
und die Rentabilität solcher Bauten aus. Sie zeigten,
daß bei mäßigen Mietzinsen durch die Ausführung des

Projektes eine Rentabilität erzielt werden kann. Die
Gemeinde sagte ihrerseits Unterstützung zu. Es ist zu
erwarten, daß die Versammlung ein praktisches Ergeb-
nis zeitigen wird.

Friedhoferweiterung in Luzern. (Aus den Ver-
Handlungen des Stadtrates.) Der Rat genehmigt Be-
richt und Antrag an den Großen Stadtrat betreffend
die Erweiterung des Friedhofes im Friedental und die

Krediterteilung hiefür im Betrage von 136,000 Fr.
Bauwesen im Kanton Glarus. (Korr.) An die

zu 42,000 Fr. veranschlagten Kosten der Erstellung einer
Stallbaute an der Alv Vorderdurnachtal der Gemeinde
Rüti sichert der Bundesrat einen Beitrag von 20°/o,
im Maximum 8400 Fr., gleich dem kantonalen Beitrag,
zu. — Ferner bewilligen das eidgenössische Departement
des Innern in Bern und der Regierungsrat an die zu
5500 Franken veranschlagten Kosten der Waldweganlage
Hohlgand-Durlaui der Gemeinde Rüti (Fortsetzung) einen
Bundes- und einen Kantonsbeitrag von 20 °/o, im Maxi-
mum je 1100 Fr. — An die zu 47,000 Franken veran-
schlagten Kosten der Ausführung des Waldwegprojektes
Kummenwald der Gemeinde Mollis und an die zu 18,000
Franken veranschlagten Kosten des Waldwegprojektes
der Gemeinde Schwändi wird von Seite des Bundes
und des Kantons ein Beitrag von je 20°/°, im Maxi-
mum von 20°/o der Voranschlagssumme, zugesichert. —
Ein Projekt der Gemeinde Obstalden betreffend einer
Waldweganlage Rüteli - Kammerboden im Kostenvoran-
schlage von 32,000 Fr. wird genehmigt und dem eidge-
nössischen Departement des Innern in Bern zur Sub-
ventionierung empfohlen. — Dem Projekt der Erstellung
einer Hydrantenanlage der Gemeinde Matt im Kosten-
voranschlage von 130,000 Fr. wird unter einigen Be-
dingungen die Genehmigung erteilt und an die Kosten
der Ausführung ein Beitrag von 50°/», im Maximum
65,000 Fr. aus der kantonalen Brandassekuranzkasse zu-
gesichert. — An die zu 85,000 Franken veranschlagten
Kosten des Projektes der Gemeinde Riedern für eine

Waldweganlage in den Sytenwald und an die zu 75,000
Franken veranschlagten Kosten einer Straße an die Weißen-
berge in Matt wird von Seite des Bundes und des
Kantons ein Beitrag von je 20°/» zugesichert. — Das
eidgenössische Arbeitsamt in Bern genehmigt die Wald-
wegprojekte Prügelkehr-Tiefruns der Gemeinde Bilten,
Kirchenstock des Tagwens Linthal-Dorf, Gygenwald der
Gemeinde Leuggelbach, Güterstraße in der Brunnen-
haschet der Gemeinde Mitlödi und Wasserleitung auf
dem Sulzboden an der Alp Lachen der Gemeinde Näfels,
als Notstandsprojekte unter Zusicherung eines außeror-
deutlichen Bundesbeitrages von 10 "/<> der Voranschlags-
summe ----- 3900 Fr. für das Projekt Prügelkehr-Tief-
runs-Bilten, 3000 Franken für das Projekt Kirchenstock
Linthal, 1770 Fr. für das Projekt Gygenwald-Leuggel-
bach, 7000 Franken für die Güterstraße Brunnenhoschet-
Mitlödi und 470 Fr. für die Wasserleitung Sulzboden
in Näfels. Ferner sichert das eidgenössische Arbeitsamt
einen Bundesbeitrag von 20 °/o zu an die zu 34,000 Fr.
veranschlagten Kosten der Korrektion der Ziegelbrück-
straße und an die zu 35,000 Fr. veranschlagten Kosten
der Korrektion der Landstraße Glarus-Mitlödi.

Reformierter Kirchenbau in Grenchen (Solothurn).
In seiner letzten Sitzung behandelte der Deformierte
Kirchgemeinderat laut „Grenchner Tagbl." in Verbin-
dung mit der Baukommission verschiedene Baufra^en.
Vorerst fand er Gelegenheit, Referate von Vertretern
der zwei heute üblichen Heizsysteme anzuhören; 1, .der
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eteîtri[dE)ett Fuß&onfßeipng unb 2. ber ißulfionSßeipng
mit Koßlen» ober ©leîtrofeffet. Qn ber anfcßließenben
®iSMiffion tourbe bte Forderung aufgefteEt, baß nocß
roeitere BetriebSrecßnungen unb ©rßebung oon ©rfaß»
rungSpßlen anberer Kirdßenßeipngen anpfteEen finb,
beoor baS Çeijungêfqftetn endgültig ertebigt wirb. ®nt»
fpredßenb bem ©tanb bes BaufortfcßritteS tourben met--

terßin oergeben: bte ©acßbeEerarbeiten an bte Firma
Friß Bart in ©renken unb bie ©penglerarbeiten an
bie Firmen Stuguft ©ieber, ©pengler unb Karl KrebS,
©pengler in ©renken. ®a ber |>aupttraft ber Kircße
bemnäcßft bie planmäßige Höße erreicf)t, ßatte ber 5?irc£>en=

rat audß pr „2luSfüßrung beS SurmeS" Stellung
p neunten. ®ie gewonnenen ©rfaßrungen bei bereits

abgeregneten Arbeiten fielen gänftig au§, ebenfalls er»

jeigte eine 3ufamntenfteflung ber Baufoften naeß Offerten
unb Koftenooranfcßlag bie SRöglidßfeit, bie 2luSfüßrung
beS ®urmeS mit bem bewiEigten Baulapital burcßfüßren

p tonnen. ©in entfprecßenb gefteEter Eintrag erstell ba=

ber einftimmige ©eneßmigung.
©autreöitc DeS Cantons Bafelftaöt. (2IuS ben

Verhandlungen beS VegierungSrateS.) ®em gittanjbe=
parlement werben oerfcßiebene Kredite für bie pt ©in»

ridbtung beSBaSler Freilagers erforberlicßen baulieben
©rweiterungen ber öffentlichen ERateriEagerptäße auf bem

©reifpiß bewiüigt unb eS wirb ßiefür bem ©roßen 3îat
bie nachträgliche ©enebmigung beantragt — ®aS ©ani»
tätSbepartement wirb unter BewiEigung ber nötigen
Kredite pr Segung einer SBafferleitung in ber
KirfEjgartenftraße unb pr Verlängerung ber ©aSlei»
tun g in ber äußern Bafelfiraße in Stießen ermädbtigt.

©in ncucS BantgebSube in Bafel. 2öie bie Basier
Blätter melben, ift biefer Stage baS betannte Steftaurant
„Broblaube", eine ber älteften SBirtfdßaften Bafels, buret)

Kauf um bie Summe oon 470,000 Fr- <m bie Bant
fRödßling & ©o. 21.»©. übergegangen. ®er Sßirtfcßafts*
betrieb foE am 1. Dftober eingefieEt unb bie Stegenfcßaft
in ein moberneS Banfgebäube umgebaut werben.

Für Den Vau eines neue* SdßüßewßetmeS in
Bütfdjwil (@t. ©aEen) erßielt an ber Çauptoerfamm
lung ber hieftgert ©cßüßengefeEfcßaft bie Kommiffion 2luf
trag, $lan unb Koftenberecßnung auf ber ©emeinbe
©dßießanlage im F^b aufnehmen p laffen.

*>ont Jammer.
SBon 2SBoIff, Liebenau.

(©eßtup.) (Siatijbrua Verboten.)

©in befonbereS Kapitel in ber ©efeßießte unb Stecßnif
beS ^ammerS finb bie meeßanifeßen ober Kraftßämmer.
®er Hanbßammer, felbft ber größte, ift boeß immer nur

pr Bearbeitung oerßältniSmäßig Meiner SöertfiüEe ge=

eignet, an größeren ©tüEen, inSbefonbere an größeren
SÉetaEmaffen, praflt er wirfungSloS ab. $n bem 9Raße

feboeß, als bie Stecßnit fortfeßritt, maeßte fieß aueß bie

SRotwenbigfeit ber Bearbeitung größerer ©ifenmaffen unb
bamit pgleicß atnb baS BebürfniS naeß einem größeren
unb leiftungSfäßigeren Hammerwerfjeug geltenb. ©cßon

jeitig aueß baeßte man baran, bie 9îaturlrâfte pm Be--

triebe größerer Lämmer p oerwenben, unb bie erften
Verfließe biefer 2lrt batieren bereits auS bem 13. Qaßr»
ßunbert. ®iefe Berfucße bewegten fieß in ber Vicßtung,
bie Kraft beS fließenben 28affers, baS oon jeßer bie

BetriebSfraft ber SBaffermüßlen, ipocßmerfe unb äßnlidßer
SRafcßinen lieferte, audß pm Betriebe oon Hammerwerfen
nußbar p maeßen. ®ie Form biefer früßeren Kraftßämmer,
naeß ber BetriebSfraft aueß Sßafferßämmer genannt, war
einfaeß bie ber gewößnlicßen Hanbßämmer, nur in be=

beutenb oergrößertem SRaßftabe unb oerfeßen mit einer
geeigneten Vorrichtung pm eintrieb oermittelft beS fließen»
ben 2BafferS. 2ln bem einen ©nbe eineS langen BalfenS,
ber als ©tiel biente, würbe ber gentnerfeßwere Hammer»
fopf aufgefeßt, wäßrenb baS anbere ©nbe beS BalfenS
breßbar gelagert würbe. ®er eintrieb erfolgte pmeift
burdß eine fieß breßenbe SfBeEe, auf ber ®aumen angebradßt
waren. Feber ®aumen griff bei feiner Umbreßung einmal
an ben |ptnmerfiiet unb ßob ißn ßoeß; ließ bann ber
®aumen ab, fo fiel ber Hcwnt^ mit großer SBueßt
auf ben 2lmboß. ®ie SBirfungSweife biefeS KraftßammerS
ift alfo gan? biefenige beS gewößnlicßen HcmbßammerS,
unb fo einfadß unb fcßwerfäEig audß biefe Konftruftion
fein moeßte, bebeutete fie bennoeß gegen ben Honbßammer
eine bebeutenbe Steigerung ber tedßnif^enSeiftungSfäßigfeit.

2Ibb. 8. äTfcdjanifdjer ©ttelßaramer, mit SBaffertraft betrieben.

®iefe Hämmer waren faßrßunbertelang in ©ebraueß, waren
bie einzige Form beS KraftßammerS unb ftnb ja befannt»
ließ aueß ßeute nodß nicht ganj auSgeftorben. 2lbb. 8 geigt
unS einen foldßen bureß SBafferfraft betriebenen meEjanifcßen
©tielßammer. Sffiir feßen ßier ben in ein ©erüft breß»
bar eingelagerten ©tiel, ber redßtS ben Hontmerfopf trägt,
linfS mit einem fürjeren ©nbe, bem fogenannten ©dßwanj,
über bie SagerfteEe ßinausragt. ®ie 2BeEe ift a, wäßrenb
bie auf ber SBeEe fißenben ®aumen burdß b bejeidßnet
finb. ®ie 2BeEe breßt fidß oon linfS naeß redßtS ; jebeS»
mal, wenn ein ®aumen an ben feßräg gefteEten ©eßwatg
gelangt, brüeft er burdß feine niebergeßenbe Bewegung
ben ©eßwanj mit großer Kraft nieber, wäßrenb ber
©tiel unb ber Hontmerfopf ßterbei geßoben werben,
©leitet bann ber ®aumen oon bem ©eßwanjenbe ab,
fo fäEt ber geßobene Ho»imerfopf mit großer Söucßt auf
ben 2lmboß nieber. ®er ißreEfloß d bient pm 2lufßalten
beS 2IrmeS. 2lnbere Hümmer biefer 2lrt, bei benen bie
®aumen nidßt ßinter ber SagerfteEe beS ©tielS, fonbern
oor biefer unb p>ar unmittelbar oor bem Hommertopf
angreifen, ßeißen ©tirnßämmer, wäßrenb Hämmer, bei
benen ber 2tngriffSpunft meßr in ber SRitte pifdßen
Hammerfopf unb SagerfteEe oerlegt ift, Bruftßämmer
ßeißen. Bei ben ©cßwanjßämmern betrug baS ©ewießt
beS HammerfopfeS bis p einem Rentner. ®iefe SRafißine
arbeitete mit großer ©efdßwinbigfeit unb fonnte bis p
400 ©eßtägen in ber SCRinute auSfüßren. ®ie ©tirnßämmer
hingegen würben mit einem FEEgemicßt bis p 100 Qent»
ner ßergefteEt, fonnten jeboeß nur bis p 100 ©eßlägen
in ber SRinute auSfüßren. f}n ber früßeren ©ifen» unb
Blecßbearbeitung waren biefe ©ttelßämmer ßeroorragenb
wicßtigeSöerfmafcßtnen, bie in feinem größeren inbuftrieEen
Betriebe feßlten; fetjt finb biefe Hommerwerfe in ben
©roßbetrieben ber SRetaEinbuftrie aEgemein burdß bie
leiftungSfäßigeren FoEßämmer oerbrängt, tn Meineren
Betrieben, ©dßmiebewert'ftätten ufw. finb fie jebodß aueß
ßeute nodß oorßanben, unb im ©ebirge läßt ßeute nodß
ber ©eßmieb feinen ©tielßammer burdß bie Kraft beS
©ebirgSbacßeS betreiben.

©in erßeblidßer iRacßtetl ber medßanifdßen ©tielßämmer
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elektrischen Fußbankheizung und 2. der Pulsionsheizung
mit Kohlen- oder Elektrokessel. In der anschließenden
Diskussion wurde die Forderung aufgestellt, daß noch
weitere Betriebsrechnungen und Erhebung von Ersah-
rungszahlen anderer Kirchenheizungen anzustellen sind,
bevor das Heizungssystem endgültig erledigt wird. Ent-
sprechend dem Stand des Baufortschrittes wurden wei-
terhin vergeben: die Dachdeckerarbeiten an die Firma
Fritz Bart in Grenchen und die Spenglerarbeiten an
die Firmen August Sieber, Spengler und Karl Krebs,
Spengler in Grenchen. Da der Haupttrakt der Kirche
demnächst die planmäßige Höhe erreicht, hatte der Kirchen-
rat auch zur „Ausführung des Turmes" Stellung
zu nehmen. Die gewonnenen Erfahrungen bei bereits
abgerechneten Arbeiten fielen günstig aus, ebenfalls er-
zeigte eine Zusammenstellung der Baukosten nach Offerten
und Kostenvoranschlag die Möglichkeit, die Ausführung
des Turmes mit dem bewilligten Baukapital durchführen
zu können. Ein entsprechend gestellter Antrag erhielt da-

her einstimmige Genehmigung.
Baukredite des Kantons Baselstadt. (Aus den

Verhandlungen des Regierungsrates.) Dem Finanzde-
parlement werden verschiedene Kredite für die zur Ein-
richtung des Basler Freilagers erforderlichen baulichen
Erweiterungen der öffentlichen Materillagerplätze auf dem

Dreispitz bewilligt und es wird hiefür dem Großen Rat
die nachträgliche Genehmigung beantragt — Das Sani-
tätsdepartement wird unter Bewilligung der nötigen
Kredite zur Legung einer Wasserleitung in der
Kirschgartenstraße und zur Verlängerung der G as l ei-
tun g in der äußern Baselstraße in Riehen ermächtigt.

Ei« neues Bankgebäude in Basel. Wie die Basler
Blätter melden, ist dieser Tage das bekannte Restaurant
„Brodlaube", eine der ältesten Wirtschaften Basels, durch
Kauf um die Summe von 470,000 Fr. an die Bank
Röchling à Co. A.-G. übergegangen. Der Wirtschafts-
betrieb soll am 1. Oktober eingestellt und die Liegenschaft
in ein modernes Bankgebäude umgebaut werden.

Für den Bau eines neue« Schütze«heimes i«
Bütschwil (St. Gallen) erhielt an der Hauptversamm
lung der hiesigen Schützengesellschaft die Kommission Auf
trag, Plan und Kostenberechnung auf der Gemeinde

Schießanlage im Feld aufnehmen zu lassen.

Etwas vom Hammer.
Von Th. Wolff, Friedman.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Ein besonderes Kapitel in der Geschichte und Technik
des Hammers sind die mechanischen oder Krafthämmer.
Der Handhammer, selbst der größte, ist doch immer nur
zur Bearbeitung verhältnismäßig kleiner Werkstücke ge-

eignet, an größeren Glücken, insbesondere an größeren
Metallmassen, prallt er wirkungslos ab. In dem Maße
jedoch, als die Technik fortschritt, machte sich auch die

Notwendigkeit der Bearbeitung größerer Eisenmassen und
damit zugleich auch das Bedürfnis nach einem größeren
und leistungsfähigeren Hammerwerkzeug geltend. Schon
zeitig auch dachte man daran, die Naturkräfte zum Be-
triebe größerer Hämmer zu verwenden, und die ersten

Versuche dieser Art datieren bereits aus dem 13. Jahr-
hundert. Diese Versuche bewegten sich in der Richtung,
die Kraft des stießenden Wassers, das von jeher die

Betriebskraft der Wassermühlen, Pochwerke und ähnlicher
Maschinen lieferte, auch zum Betriebe von Hammerwerken
nutzbar zu machen. Die Form dieser früheren Krafthämmer,
nach der Betriebskrast auch Wasserhämmer genannt, war
einfach die der gewöhnlichen Handhämmer, nur in be-

deutend vergrößertem Maßstabe und versehen mit einer
geeigneten Vorrichtung zum Antrieb vermittelst des fließen-
den Wassers. An dem einen Ende eines langen Balkens,
der als Stiel diente, wurde der zentnerschwere Hammer-
köpf aufgesetzt, während das andere Ende des Balkens
drehbar gelagert wurde. Der Antrieb erfolgte zumeist
durch eine sich drehende Welle, auf der Daumen angebracht
waren. Jeder Daumen griff bei seiner Umdrehung einmal
an den Hammerstiel und hob ihn hoch; ließ dann der
Daumen ab, so fiel der Hammer mit großer Wucht
auf den Amboß. Die Wirkungsweise dieses Krafthammers
ist also ganz diejenige des gewöhnlichen Handhammers,
und so einfach und schwerfällig auch diese Konstruktion
sein mochte, bedeutete sie dennoch gegen den Handhammer
eine bedeutende Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit.

Abb. 8. Mechanischer Stielhammer, mit Wasserkraft betrieben.

Diese Hämmer waren jahrhundertelang in Gebrauch, waren
die einzige Form des Krafthammers und sind ja bekannt-
lich auch heute noch nicht ganz ausgestorben. Abb. 8 zeigt
uns einen solchen durch Wasserkraft betriebenen mechanischen
Stielhammer. Wir sehen hier den in ein Gerüst dreh-
bar eingelagerten Stiel, der rechts den Hammerkopf trägt,
links mit einem kürzeren Ende, dem sogenannten Schwanz,
über die Lagerstelle hinausragt. Die Welle ist u. während
die auf der Welle sitzenden Daumen durch b bezeichnet
sind. Die Welle dreht sich von links nach rechts; jedes-
mal, wenn ein Daumen an den schräg gestellten Schwanz
gelangt, drückt er durch seine niedergehende Bewegung
den Schwanz mit großer Kraft nieder, während der
Stiel und der Hammerkopf hierbei gehoben werden.
Gleitet dann der Daumen von dem Schwanzende ab,
so fällt der gehobene Hammerkopf mit großer Wucht auf
den Amboß nieder. Der Prellklotz ci dient zum Aufhalten
des Armes. Andere Hämmer dieser Art, bei denen die
Daumen nicht hinter der Lagerstelle des Stiels, sondern
vor dieser und zwar unmittelbar vor dem Hammerkopf
angreifen, heißen Stirnhämmer, während Hämmer, bei
denen der Angriffspunkt mehr in der Mitte zwischen
Hammerkopf und Lagerstelle verlegt ist, Brusthämmer
heißen. Bei den Schwanzhämmern betrug das Gewicht
des Hammerkopfes bis zu einem Zentner. Diese Maschine
arbeitete mit großer Geschwindigkeit und konnte bis zu
400 Schlägen in der Minute ausführen. Die Stirnhämmer
hingegen wurden mit einem Fallgewicht bis zu 100 Zent-
ner hergestellt, konnten jedoch nur bis zu 100 Schlägen
in der Minute ausführen. In der früheren Eisen- und
Blechbearbeitung waren diese Stielhämmer hervorragend
wichtige Werkmaschinen, die in keinem größeren industriellen
Betriede fehlten; jetzt sind diese Hammerwerke in den
Großbetrieben der Metallindustrie allgemein durch die
leistungsfähigeren Fallhämmer verdrängt, in kleineren
Betrieben, Schmiedewerkstätten usw. sind sie jedoch auch
heute noch vorhanden, und im Gebirge läßt heute noch
der Schmied seinen Stielhammer durch die Kraft des
Gebirgsbaches betreiben.

Ein erheblicher Nachteil der mechanischen Stielhämmer
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